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Festseüung durch Text in Ercänzung der Planzeichung

TEIL B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

08.05.02

1. Planungsrechtliche FestseEungen (BauGB und BaUNVO)

1.1 Art und Maß der ballichen NuEung

'1.1.1 Allgemeines Wohngebiet (5I (1) Nr. I BaUGB und 55 I und 4 BaUNVO
Gemäß S 1 (6) BaUNVO wird festgeseEt, dass alle Ausnahmen nach S 4 (3) EauNVO
unzulässig sind. Handelseinrichtungen sind zulässig mit folgender Sortimentsbeschränkung:
Unzulässig sind innenstadtrelevante Soatimente ais Hauptsortimente wie Eekleidung, Wäsche,
Textilien, Glas, Porzellan, Ke€mik, Schuhe, Lederwaren, Uhren, Schmuck, SilbeMaren, Foto,
Hörgeräte, Elektrogeläte, lJnterhaltungselektronik, Hausgeräte, Bücher, Tonträger,
Musikalien, Parlümerie, Spielwaren, Spodartikel (außer Fahrräder, Fahnadzubehör !nd
Wassersportartikei), Schulbedarf, Kurzwaren, Handarbeiten, Kunstgegenstände und
Kunstgewerbe-

1.1.2 Als neue Geländehöhe für die Eaugrundstücke wird festgeseul die Oberkante der an das
jeweilige Baugrundstück angrenzenden befestigten Verkehrsfläche, gemessen am l,'littelpunki
der anliegenden Grenze des Bäugrundstückes.

1.1.3 Stellung baulicher Anlagen {S I (1) Nr.2 BaUGB)
' Es ist zulässig Wohngebäude mit giebelseitig angebalten Garagen bei Einhaltung der
I\rindestabstafldsllächen von 3 m zwischen Giebelwand und Grundstücksgrenze zu errichten.
- Gaaagen sind auch in einem Abstand von 0 - 3 m zur nachbarlichen Grundstilcksgrenze
zulässig.

1.1.4 Nebenanlagen (5I (1) Nr.2 und 4 BaUGB und S 14 BaUNVO)
'Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Nebenanlagen irn Sinne des

S 14 {1) BaUNVO nicht zulässig.
'Außerhalb der ilberbaubaren Grundstlcksflache sind Nebenanlagen im Sinne des S 14 (2)
BaUNVO zulässig.
'A!ßerhalb der überbaubaren Gr!ndstiicksfläche sind die der Entsorgung des Gebietes
dienendefl MülltonnensammelpläEe n!r zulässig entiang der Planstraßen A, B, C, und D.
*A!ßerhalb der übeöauten Grundstücksfläche sind Gartenhäuser und Gartengelätehal!ser
nur ausnahmsweise z!lässig, wenn diese nicht in Nachbarschaft zu öffentlichen Flächen
errichtet werden sollen

1.2 Maß der baulichen NuEung

1.2.1 Grundflächenzahl {S I (1) BaUGA und 5 19 AaUNVO)
Filr die Ermittlung der Grundflächenzahl von Hausgruppen ist das jeweilige Gesamtgebäude
!nd das dazugehörjge Gesamtgrundstück maßgebend {519, Abs. 3, BaUNVO). Es sind nur

äausgruppen mit maximal 3 Reihenhäusern zulässig. Einzelhäuser und Doppelhaushälften
sind als Wohnqebäude mit max. zweiWohnungen festqeseEt.
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1.2.2 Geschoßflächenzahl
Die zulässige Geschoßflächenzahl kann ausnahmsweise um 50% der Flächen notwendiger
Garagen, die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, erhöht werden (S 21a, Abs S

EauNVO).

1.2.3 Vorkehrungen zum Schutz vorschädlichen LJmwelteinwirkungen oder zur Vermeidung
solcher Einwirkungen (S 9 Abs. 1 Nr. 24 BaUGB)

1.2.3.1 lm gesamten Ba!gebiet ist im Bereich der Nichtversiegelung und polentieller Grünflächen
eine durchwuzelbare Bodenschicht gemäß Bundesbodenschutzvercrdnung in Abhängigkeit
von der geplanten Begrünung mit einer l/indestmächtjgkeit von 35 cm Dicke arifu!bringen

1.2.3.2 lmmissionsschuz (S I (1) Nr. 24 BaUGB in Verb. m. 5 1 (4) Nr. 2 BaUNVO)
Ftlr die mit (a) gekennzeichneten Eaufensterbereiche rnüssen Fenster ein Schalldämm-l\,4aß
von 32 dB (Schallsch!Eklasse 2) an den Westfronten erreichen.
Für die n1it (a) gekennzeichneten Eaufensterbereiche müssen Fenster ein Schalldämm-N'!aß
von 32 dB (Schallschutzklasse 2) an den SÜd- und Nordfronten erreichen.

- 1.2.4 Maßnahmen zum SchuE, zur Pflege und zur Entwicklung von Netur und Landschaft (S 9

Abs. 1 Nr.20 und 25 BaUGB)
'Die Oberllächen von privaten Stellplätzen, Zufahrten !nd Wegen sind rnit
wasserdurchlässigen ,4aterialien zu befestigen (2.8. Pflaster mit Sickeriugen,
Rasengitterplatten etc.)
' Die nicht übe$auten Fiächen der bebauten Grundstücke sind als GrÜnflächen oder
gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.
'Ptlanzgebot: Entlang der Spinnereistraße ist im gekennzeichneten Eereich ein einreihiger
Gehölzstreifen aus vorwiegend Wildgehöizen mit Pflanzen der Pflanzenvorschlagsliste

,Sträuchef bzw. "Hecken' anzulegen und in dieser Artenzusammensezung dauerhaft zu
unterhalten. Die G.öße sollte 100/150 cm nicht unterschreiten; der Pflanzabstand da.f
höchstens 1,5 m bekagen.
' die im Plangebiet festgesefzten Eaumpflanzen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind
mit einem Stammumfang von mindestens 20 - 25 cm zu realisieren und dauerhaft zu erhalten
Die im Plan festgeseEten Baumstandode sind mit einerAbweichung von maximal 5 m
einzuhalten.
t Pro entstehende Privatbaulandpazelle für ein Wohngrundstück ist im Gaden ein
mittelkroniger Laub- oder Obstbaurn, Stammumfang von mindestens '14 - 16 cm zu pflanzen

und dauerhaft zu erhalten. In B_Plan festgesette Baumstandone alf den privaten

Baulandparzellen können mit angercchnetwerden._ t Neupflanzungen sinö vozugsweise mit einheimschen standorlgerechten Bäumen und

Skäuchern aus der Pflanzenliste it- Grünordn!nqsplan vorzunehmen
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2. Örtliche Bauvorschriften (S 9, Abs. 4 BauGB llnd 5 83, Abs.'1 Nr. 1 und Nr. 4
SächsBO)

2.1 AuBere Gestaltung baulicher Anlagen; Einfriedung, Vorgärten
(S 83 Abs.1 Nr. I und 4 SächsBO)

2.1.1 Dechet
oächer von Hauptgebäuden sind nu. als SatteF, Walm- oder Zeltdach mit einer Neigung von
35 -45 Grad und einer Dacheindeckung aus ziegeln oder Betondachsteine zulässig. oiese
Festsets!ng betrift nicht Gebäude, die Nebenanlagen im Sinne des S 14 BaUNVO sind sowie
untergeordnete Sauteile wie z.B. oachgaupen.
' Dächer von Garagen (außer bei Einzelhäusem) sind nur als Flachdach z!lässig.

2.1.2 Traufgiebel/Gaupen
Traufgiebelsind jm oachgeschoss zllässig bei Reihenhäusern bis zur vollständigen
Gebäudebreite, bei ooppelhälsern bis zur Hälfte der Gebäudebreite. Dachgaupen sind bei
Doppelhäusem bis zur Hälfte der Gebäudebreite zulässig-

2.1.3. Vorgärten
Vorgärten dUrfen nicht als Arbeits- und Lagerfläche benutzt werden.

2.1.1 Zäune
- Zua Abgrenzung de. Grundstücke sind Zäune rnit einer naximalen Höhe von 0,8 m und /oder
Heckenpflanzungen mit einer maximalen Höhe von 1,0 m zulässig. Straßenbegleitend sind
I\raschendrähtzäune nur in Veftindung mit einer eingebundenen Hecke zulässig.
- Sichtschutrelemente zwischen den Terassen dilrfen bei einer maximalen Länge von 3 fi
1,80 m Höhe nicht überschreiten

2.1.5 Gestaltung der Doppelhäuser
Doppelhäuser sowie angrenzende Gebäude sind in Gestaltung, Fassadengliederung,
Dachneigungen, Dachüberständen sowie lraterialien der Aüßenfassade und der
Dacheindeckung einander anzupassen.

2.1.6 Fassadengestaltung
Für die Fassadengestaltung sind Verkleidungen aus Kunststoff und glänzenden fulaterialien
unzulässig.

2.1.7 Müllbehälter
Private und bewegliche lvtüllbehälter sind nicht einsehbar vom öffentlichen Straßenraum
untefz!baingen bzw einzuhausen.

2.1.8 Werbeanlagen
0auerhafte werbeanlagen mit Beleuchtung sind unzulässig (außer Eaufeld Nr. 2). Dauerhafte
Werbeanlagen sind zeitlich unbegrenzte Werbeaniagen. Es sind die Festlegungen der
Werbeo.dn!ng der Stadt lvlarkkleeberg vom 03.04.1991 zu beachten.



vav'ffi
Hinweise

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

Archäologische Funde
Archäologische Funde beider Ba!maßnahme sind sofort dem Archäologischen Landesamt

Sachsefl in Dresden zu melden. Fundsteilen sind inzwischen vor weiterer Zerstörung z! sichern:

Es gilt - Unterrichten des o.g. Landesamtes vor Beginn der Erdaheiten
- lvleldung von archäologischen F!nden an o.g. Landesamt
- schriftliche übermittlung der Anstriche 1 und 2 an die führenden Firmen

Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten - dies bet.ifit
auch Einzelbaugesuche - m!ss lm von Bautätigkeit belroffenen Aaeal duach das Landesamt fÜr

Archäologie eine archäoiogische Grabung d!rchgeführt werden. Auftrelende Sefunde und Funde
sind sachgerecht ausz!graben und zu dokumentieren.

Verkehrsflächen
Die Aufteilung der Verkehasflächen gilt als Hinweis und kann in Abstjmm!ng mit den zuständigen
Behöden verändert werden.

Altlastenverdachtsfl ächen
Wäh.end derweiteren Planung und Realisie.ung des Bebauungsplanes zur Kenntnis kommende
weitere und nicht uneftebliche altlastenrclevante Sachverhalte sind zu dokumentieren Gemäß

"Sächsichem 
Abfallwirtschafts- und BodenschuugeseE" ist die zuständige Vewaltungsbehöde

umgehend zu infornieren. Beijeglichen L/1unitionsfunden ist die Landespolizeidirektion Zentrale
Dienste Sachsen - Karnpfmattelbeseitigungsdienst zu verständigen.

Baugrund
Für jede Baumaßnahme sind weitere Baugrunderkundungen unerlässlich.
Folgende Gutachten liegen vor:
'1. 8algrundlntersuchung von PS Plan vom 17.02.1997
2. 1. Ergänzung Baugrundgutachten mit Gründungsberatung von Plan L&K

vom 24 03 1998
3. Altlastenuntersuchung von VEBAU vom 28.02-2002
4. Balgrunduntersuchung voo VEBAU vom 13.03.2002
5. Baugrunduntersuchung von VEBAIJ vom 15.04.2002 (2 Untersuchungen)
6. Altlasten!nte.suchung von VEBAU vom 17.04.2002

Bodenschutz
Neben dem Geseä zum Schuü des Bodens und dem Kreislaufwirtschafts_ und AbfallgeseE sind

die im Ärbeitsblatt 2001 zum Umweltschut Vermeidung/Minimierung baubetrieblicher

Bodenbelastungen'des staatlichen Umweltfachamtes Leipzig aufgeführten Hinweise zu beächten'

Eegrilnung und Brutmöglichkeiten
Fütdie Begrünung privater Flächefl werden die Angaben der Pflanziisten des Grünordnungplanes
zum Bebauungsplan empfohlen; dabei sollte der Anteil zu pflanzender nicht einheimischer
Gehölze 15% nicht übersteigen.

An neu zu erichtende Gebäuden sollten an geeigneten Stellen Nisthilfen fur Kullurfolger
(fulauersegler, Hausrctschwanz, Fledermaus u a.) angebracht werden. Nistmöglichkeiten fÜr

geschüäe lnsekten (Wildbienen und Hummeln)zu schaffen, wird empfohlen
Flla den Ey'nalt von Einzelbäumen, Hecken u.a. sind die FestseEungen der Baumschuusatzung
der Stadt l\,!arkleeberg maßgebend.

LärmschuE
Folgendes Gutachten iegt vor: Schallschutrgltachten von MFPA vom 09 01 2002


